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Einfacher Bebauungsplan
"Schloßberg" im Planbereich

04. 06. m Nürtingen
- Inkrafttreten -

DerGemeinderat der Stadt Nurtingen hat den Einfachen Bebauungsplan
"Schloßberg" im Planbereich 04. 06. in Nürtingenam n. 1'0^994aTsSat-'
zung beschlossen. Maßgebend ist der Lageplan mit Textteil des pfa-
nungsamtes dei^Stadt Nürtingen vom 1 . 9:1994/11. 10. 1994. Auf die Be-
gründung zum Bebauungsplan vom 1. 9. 1994/11. 10. 1994 wirdhinae-
wiesen.

Das RegierungspräsidJum Stuttgart hat mit Erlaß vom 23. 2. 1 995 bestä-
ti9t^daß eine Verietzung von Rwhtsvprschriften, die eine Versag'ung'der
?-e!!^?J?lfn? nafh §. 6"Abs- 2 BauGB rechtfertigen wurde, nich?geSencl
gemacht wird, sofern im Textteil des Bebauungsplanes (Ziff. 11 c P\anbe-
reich A' ,1-."c F1anbereich B; 2. 1) eine Anpassung der'Formulierung-an
den wörtlichen Gesetzestext erfolgt. Dies ist erfolgt'und der Gemeind^rat
h,at arn1,.1-^'1 "5 dieser Änderung durch Beitrittsbeschluß zugestimmt.'

textlichen Änderungen sind im Bebauungsplan kenntlich'
worden.

Der räumliche Geltungsbereich wird im einzelnen folgendermaßen be-
grenzt:

- im Norden von Flst. 73/1 teilweise (Neckarsteige), Flst. 107 teilweise
(Heiligkreuzstraße), Flst. 38 teilweise (Lampertstraße) und

wn !:lst."40/4 (Kreuzkirchstraße), Flst. 100 (Schillerplatz),
Flst. 40/3 (Kirchstraße) und Flst. 43 (Strohst'raße);
von Flst. 42 (Turmstraße), Flst. 29/4 (Brunnsteige), Flst. 29
(Marktstraße), Flst^ 11/1 (Rathausstraße), "F'lst. " 210
(Mönchstraße) und Flst. 192 (Alleenstraße);

- im Westen von Flst. 192 (Alleenstraße).
Auf den Ubersichtsplan wird hingewiesen.

^L?ebauun^sPlan un.d die Be9i"ündung können beim Bürgermeisteramt
NurtLn9e". ': Bauvewaitungsamt - in Nurtingen, Kirchheimer Straße'60,'
ZjmmeM 14, während der Öienststunden eingesehen werden. Er wird mit
dieser Bekanntmachung rechtsverbindlich.

1' ^^et'A?is?v^tz,ur]a von in§ 214 Abs-1 satz 1 Nr- 1 und 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften
sowie

2. etwaige Mängel in der Abwägung beim Zustandekommen dieser Sat-
zung^sind^nach §215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich in den Fällen der Nr. 1 innerhalb eines Jahres, in den Fäll'en
??ir^^2. i.r^lert?^lb v01? sieben Jähren seit dieser Bekanntmachung
^^'?_9.e.Tacr'!:, WOI'(:len. sind-..Der Sachverhalt, der die Verfetzung
ödenden Mangel begründen soll, ist darzulegen. Auf die Vorsch'riftCT
des § 44 Abs 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in
einebisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan über das
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der

für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf-
grund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustand'e-
kommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 Gemein de7'
vom 3. Oktober 1983 (GBI. S 578) in dem dort bezeichneten
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung'del

- im Osten

- im Süden

Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung geltend gemacht worden ist.

Die Verletzungen sind schriftlich gegenüber der Stadt Nürtingen - Bau-
verwaltungsamt -, Kirchheimer Straße 60, 72622 Nürtingen "geltend zu
machen.

Nürtingen, den 9. 6. 1995

Die genaue Abgrenzun;
der Planbereiche A und B
ist dem Lageplan im Maßstab
1:500 vom 01.09.1994/ 11.10.199t
zu entnehmen.


